
 

 

 

 

Vertrag 

über die Nutzung bzw. Ausleihung eines E-Fahrzeuges CITROËN C-Zero 

abgeschlossen zwischen der Gemeinde Ernsthofen und dem Entlehner (m/w) 

 

  

Daten zum Entlehner (m/w): 

Name:  ………………………………… Geburtsdatum: …………………………… 

Adresse: ………………………………… E-Mail-Adresse: …………………………… 

Telefon: ………………………………… Führerschein-Nr.: …………………………… 

 

 

Daten zum Entlehngegenstand: 

Elektrofahrzeug CITROËN C-Zero Nummernschild AM-398 HS 

Höchstgeschwindigkeit 130 km/h Reichweite bis zu 150 km 

E-Motor 49 kW (bzw. 67 PS)  Lithium-Ionen-Batterie, Kapazität 16 kWh  

 

 

Angaben zur vereinbarten Leihe/Nutzung: 

Zeitpunkt der Abholung (Datum und Uhrzeit) ………………………………………………….. 

Zeitpunkt der Rückgabe (Datum und Uhrzeit) ………………………………………………….. 

 

 

Rahmenbedingungen/Vereinbarungen: 

1. Der Entlehner bestätigt, das Fahrzeug in einem technisch einwandfreien Zustand 

übernommen zu haben. 

2. Der Entlehner bestätigt, über die Bedienung des Fahrzeuges eingewiesen worden 

zu sein und diese Einweisung auch verstanden zu haben (eine ausführliche 

Bedienungsanleitung befindet sich im Fahrzeug). 

 
Blatt wenden 

  

GEMEINDE   ERNSTHOFEN 

4432 Hauptstraße 21, Bezirk Amstetten, NÖ 

�  07435/8450 
e-mail: gemeinde@ernsthofen.gv.at 

www.ernsthofen.gv.at 

 

 

 

 

Ernsthofen, am …………………. 



 

 

 

3. Der Entlehner haftet für alle Schäden, welche über den normalen Verschleiß 

hinausgehen. Ebenso haftet er bei Verlust und nachweislicher Verleitung zum 

Diebstahl (z. B. Fahrzeug nicht zugesperrt). Verhängte bzw. während der 

Entlehnungsdauer angefallene Strafen (z. B. Verkehrsübertretungen) sind vom 

Entlehner zu entrichten.  

4. Treten Schäden auf, so sind diese der Gemeinde umgehend zu melden. 

5. Durch leergefahrene Akkus verursachte Folgekosten (Taxi, verpasste Termine, 

Stromverbrauch bei selbständigem Aufladen) werden von der Gemeinde nicht 

übernommen und außerdem vom Entlehner nicht in Rechnung gestellt.  

6. Das Fahrzeug ist Kasko versichert. Werden Schäden durch den Entlehner 

verursacht, so ist ein Selbstbehalt von € 350 zu bezahlen.  

7. Im Fahrzeug gilt absolutes Rauchverbot. 

8. Das Fahrzeug ist mit keiner Vignette ausgestattet. 

9. Der Entlehner muss mind. 18 Jahre alt sein. 

10. Bei der Rückgabe des Autos an die Gemeinde hat dies im sauberen Zustand zu 

geschehen. 

11. Die Ausleihung des Fahrzeuges ist kostenlos.  

 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich einen gültigen PKW-Führerschein besitze.  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich mich in einer fahrtüchtigen Verfassung im 

Sinne der StVO befinde. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Rahmenbedingungen zur Kenntnis genommen 

zu haben und mich mit diesen vollinhaltlich einverstanden zu erklären.  

 

Datum:  ……………………….. 

 

Unterschriften:  

 

 
 
 
 
 

Angaben zur tatsächlichen Leihe/Nutzung: 

Zeitpunkt der Abholung (Datum und Uhrzeit) ………………………………………………….. 

Zeitpunkt der Rückgabe (Datum und Uhrzeit) ………………………………………………….. 

…………………………………………. 

Für die Gemeinde 

…………………………………………. 

Entlehner 


